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Ohne attraktive Rahmenbedingungen keine Spitzenleistungen an Fachhochschulen

Optimale Rahmenbedingungen für die Dozierenden sind die Voraussetzung für eine hohe Qualität in der Lehrer und Forschung. Weder die Arbeitsbedingungen an den Fachhochschulen noch die Hochschulstrukturen noch die Mitwirkungsrechte der Dozierenden sind heute so ausgestaltet, dass sie befriedigen können. Die Fachhochschulen müssen, was die Rahmenbedingungen für die Dozierenden betrifft, noch einmal über die Bücher gehen.

Wenn die Fachhochschulen nicht zu blossen Kostenstellen verkommen sollen, müssen die Dozierenden in einem attraktiven Umfeld arbeiten können. Der Grundsatz andersartig aber gleichwertig, der die Fachhochschulen gegenüber den Universitäten positionieren soll, ist bis jetzt vor allem in seinem ersten Teil umgesetzt.  Wenn die Fachhochschulen wirklich Hochschulen sein wollen, dürfen sie nicht autoritär verwaltet werden, sie müssen Freiheiten ähnlich denen der Universitäten haben. Damit wäre auch ein Schritt in Richtung gleichwertig getan. Allzu oft sieht die Realität allerdings völlig anders aus.

Kaderpositionen müssen an Wahlperioden gebunden sein 
Zur Idee der Hochschulen gehört immer noch die universitas, das Miteinander der Dozierenden. Es kann nicht angehen, dass Führungspositionen von oben besetzt werden. Rektor(inn)en, Departements- Abteilungs- und Institutsleiter(innen)etc. dürfen nicht mehr „auf Lebenszeit“ bestellt sein, sondern sie müssen mit Wahlperioden gewählt werden, die z.B. eine Wiederwahl alle 4 Jahre bedingen, wobei den Dozierenden ein starkes Mitbestimmungsrecht zukommen muss. An Universitäten sind Wahlperioden üblich. An der ETHZ hat z.B. die Departementsleitung der Elektrotechnik (Vorsteher, Studiendelegierter und Infrastrukturbeauftragter) eine Amtsdauer von zwei Jahren. Sie wird alle zwei Jahre von den ProfessorInnen wiedergewählt. Die Wahlperiode für den Rektor, die Rektorin beträgt vier Jahre. 

Die reale Teilhabe an der Gestaltung der Schule ist ein wesentliches Gut für die Dozierenden

Dabei ist klar, dass die Verpflichtung zu einer Wiederwahl alle vier Jahre keine Amts-zeitbeschränkung bedeutet, sie soll aber ermöglichen, ungeeignete Personen abzuwählen. Wenn eine Führungsperson jedoch „auf Lebenszeit“ (d.h. bis zur Pensionierung) gewählt ist, besteht die Gefahr, dass kleine „Königreiche“ entstehen, wie zahlreiche Beispiele zeigen. Die vom Gesetz (FHSG Art. 14) garantierten Mitwirkungsrechte werden in solchen Fällen auch „königlich“ ignoriert. Eine Abwahl ohne Wahlperioden ist nur in ganz krassen Fällen möglich. Das führt zu einem schlechten Klima innerhalb des Kollegiums bis hin zur inneren Emigration der Betroffenen. Damit wird die Qualität der Hochschule beeinträchtigt, was auf längere Sicht zu entscheidenden Wettbewerbsnachteilen führen kann.

Die reale Teilhabe an der Gestaltung der Schule beeinflusst die Motivation der Dozierenden nachhaltig, hervorragende Arbeit zu leisten. Der FH-CH fordert daher dass Kaderpositionen an Fachhochschulen an Wahlperioden gebunden sein müssen.
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